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Regeste

Kantonale Volksabstimmung / Stimmrechtsbeschwerde | Frist zur Erhebung eines
Stimmrechtsrekurses Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts (E. 1.1). Beschwerdefrist und
-legitimation (E. 1.2 f.). Die Frist zur Beanstandung des Beleuchtenden Berichts wurde
selbst dann nicht eingehalten, wenn man vom späteren Beginn des Fristenlaufs (Zustellung
der Abstimmungsunterlagen) ausgehen würde (E. 2.2). Besteht die gerügte
Stimmrechtsverletzung in einer Untätigkeit der Behörde, so kann naturgemäss die
Beschwerdefrist gar nicht zu laufen beginnen; die Beschwerde ist in diesen Fällen jederzeit,
spätestens aber nach der Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses möglich (E. 2.3.1).
Wer rügen will, eine private Meinungsäusserung habe in unzulässiger Weise die
Willensbildung der Stimmberechtigten beeinflusst, muss gegen das Abstimmungsresultat
vorgehen (E. 2.3.2). Somit hätte der Regierungsrat auf den Stimmrechtsrekurs des
Beschwerdeführers eintreten müssen, soweit er Rügen betreffend Irreführung der
Stimmberechtigten durch Private und die diesbezügliche Untätigkeit der Behörden enthielt.
Rückweisung an den Regierungsrat zur materiellen Prüfung (E. 2.4). Gutheissung.

Erwägungen

E. 4
Nach der Regelung in Art. 90 ff. BGG sind letztinstanzliche kantonale
Rückweisungsentscheide als Vor- oder – eher – Zwischenentscheide im Sinn von Art. 93
BGG zu qualifizieren (Felix Uhlmann, Basler Kommentar, 2008, Art. 90 BGG N. 9 Abs. 2;
Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007,
Art. 90 N. 9, Art. 93 N. 2; Frage offen gelassen in BGE 134 II 137 E. 1.3.3). Sie sind daher
vor Bundesgericht nur direkt anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken können (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Demgemäss entscheidet die
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